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Zum AHV-Semlnar
unseres Dachverbandes
Am 19. Januar 1980 führt der Schweize-
rische Verband für Frauenrechte ein Semi-
nar zum Thema «Die Stellung der Frau in
der 10. AFIV-Revision» durch. Nachstehend
einige der Fragen, die diskutiert werden
sollen.
— Soll die Versicherungspflicht für beide
Geschlechter gleich geordnet werden?
— Soll die nichterwerbstätige Ehefrau nicht
nur zwangsweise versichert, sondern auch
der Beitragspflicht unterstellt werden? Bei
Bejahung dieser Frage, wie sollen die Bei-
träge berechnet werden? (Durchschnitts-
lohn gemäss SUVA-Statistik? Flausfrauen-
lohn? Weitere Lösungen?)
— Soll der mit der Erziehung der Kinder
beschäftigte Elternteil von der Beitrags-
pflicht befreit werden? Wie lange? Mit wel-
chen Folgen für die spätere Rente? (Theo-
retische Beiträge? Die Jahre fallen nicht in
Betracht? Weitere Lösungen?)
— Sollte das Rententerminalter für beide
Geschlechter gleich festgelegt werden?
— Soll der Aufwertungsfaktor für Frauen
anders als für Männer festgesetzt werden
(zur Korrektur der zu tiefen Frauenlöhne)?
— Soll bei Pflege von Angehörigen ein be-
sonderer Aufwertungsfaktor zur Anwen-
dung kommen (bei Frauen und Männern)?
Bei grundsätzlicher Bejahung, soll das Ver-
mögen berücksichtigt werden oder nicht?
— Soll auf Witwenrente verzichtet werden,
oder soll die Übertragbarkeit des Anspru-
ches auf Witwer oder weitere Personen
(finanziell abhängige Schwester, Bruder,
Freund/in) erweitert werden?
— Soll der eigene Rentenanspruch der
Frau gesichert werden? Wie?

AHV-Seminar
Samstag, 19. Januar 1980
10.00—16.30 Uhr

Bahnhofbuffet Bern
Galleriegeschoss Gotthard

Arbeitssprache:
Deutsch/Französisch
(keine Simultanübersetzung)

— Soll an der Ehepaarrente festgehalten
werden oder soll jeder unabhängig vom
Geschlecht und Zivilstand einen Rentenan-
spruch haben?
— Wie soll die Aufteilung der AHV-An-
Sprüche nach der Scheidung geregelt wer-
den?

Gegenvorschlag zur
Gleichberechtigungsinitiative
Der Bundesrat behauptet zwar, er habe
Verständnis für den Ruf nach völliger
Gleichberechtigung von Mann und Frau in
der Schweiz. Er will die Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» aber
mit einem (verwässerten) Gegenvorschlag
konfrontieren, der ihm zur Verwirklichung
des berechtigten Anliegens besser geeig-
net erscheint. Tagesanzeiger-Redaktorin
Verena Thalmann kommentierte diesen Ge-
genvorschlag, der Mitte November präsen-
tiert wurde, als «Schlag ins Gesicht der
Frauen».

2



Die im «Jahr der Frau» 1975 vom 4.
Schweizerischen Frauenkongress beschlos-
sene und im Dezember 1976 mit 57 296 gül-
tigen Unterschriften eingereichte Gleichbe-
rechtigungsinitiative verlangt die Ergän-
zung der Bundesverfassung mit folgendem
Artikel 4bis:

«1. Mann und Frau sind gleichberechtigt.
2. Mann und Frau haben die gleichen
Rechte und Pflichten in der Familie.
3. Mann und Frau haben Anspruch auf
gleichen Lohn für gleiche oder gleichwer-
tige Arbeit.
4. Mann und Frau haben Anspruch auf
Gleichbehandlung und Chancengleichheit
in Erziehung, Schul- und Berufsausbildung
sowie bei Anstellung und Berufsausübung.

Laut Übergangsbestimmung wären innert
fünf Jahren nach dem Inkrafttreten des
neuen Verfassungsartikels die erfordern-
chen Ausführungsbestimmungen zu erlas-
sen, «sowohl was die Beziehungen zwi-
sehen Bürger und Staat als auch was die
Beziehungen der einzelnen untereinander
betrifft».

Der Gegenvorschlag
Am 14. November hat der Bundesrat seine
Botschaft zur Gleichberechtigungsinitiative
verabschiedet. Er beantragt dem Parlament
das Begehren Volk und Ständen zur Ab-
lehnung zu empfehlen, gleichzeitig aber
einen Gegenvorschlag mit folgendem Wort-
laut vorzulegen:
«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das
Gesetz sorgt für ihre Gleichstellung, vor
allem in Familie, Ausbildung und Arbeit.
Mann und Frau haben Anspruch auf glei-
chen Lohn für gleichwertige Arbeit.»

Diese Bestimmung könnte nach Auffassung
des Bundesrats dem bestehenden allge-
meinen Gleichheitsgebot von Artikel 4 als
Absatz 2 beigefügt werden. Eine Frist ent-
hält der Gegenvorschlag nicht.

Berechtigte Anliegen
Die Einzelheiten der bundesrätlichen Argu-
mentation werden erst der Botschaft zu
entnehmen sein, die demnächst veröffent-
licht werden soll. «Was in der Schweiz vor
allem in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten durch rechtliche, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Veränderungen zugunsten
von Minderberechtigten und Benachteilig-
ten geschehen ist, darf sich sehen lassen»,
heisst es im Communiqué des federfüh-
renden Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartements (EJPD). Es wäre aber ein
Irrtum, anzunehmen, das Problem der
Gleichberechtigung und Chancengleich-
heit sei in allen seinen Erscheinungsfor-
men heute schon gelöst. Dies gelte na-
mentlich für die Geschlechtergleichheit.
Vor diesem Flintergrund erscheine die
Volksinitiative für eine völlige Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau verständ-
lieh.
Wie das EJPD in Erinnerung ruft, ist das
Volksbegehren im Ende April 1978 abge-
schlossenen Vernehmlassungsverfahren
überwiegend auf Ablehnung gestossen.
Gleichwohl könne sich der Bundesrat den
berechtigten Anliegen der Initianten nicht
verschliessen. Diese Anliegen seien indes-
sen in eine verfassungsrechtliche Form zu
kleiden, die sich für ihre Verwirklichung
besser eigne als der Initiativtext.

Initiativkomitee enttäuscht
Mit Enttäuschung hat das Initiativkomitee
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» vom
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Entscheid des Bundesrats Kenntnis genom-
men, die Gleichheitsinitiative mit einem
eigenen Gegenvorschlag zu konfrontieren.
In einer Pressemitteilung werfen die Initian-
tinnen dem Bundesrat vor, sich das Pro-
blem allzu leicht gemacht zu haben. Mit
der Übernahme der Formulierung im Ent-
wurf für eine neue Bundesverfassung habe
der Bundesrat dem «konkreten Initiativ-
text» ein eher deklamatorisches Bekennt-
nis zur Gleichheit zwischen Mann und Frau
entgegengesetzt.

H/n und w/'eder,
n/'cbf so off w/'e vor Jahren,
befrachte /'ch m/'cb
/'m Sp/'ege/,
über das Zähnepufzen-Gr/massenschne/den
h/'naus.
Doch was m/r
der Sp/'ege/ ze/'gf,

gehf m/'ch n/'chfs an.
Der Sp/'ege/
wurde von der Kosmef/'/c/ndusfr/'e
/'n me/'n ßadez/'mmer geschmugge/f.
/n /'hrem Au/frag
verurfe/'/f er
me/'n Haufpf/egeprogramm
und fade/f den Haarschn/'ff,
von dem d/'e Fr/seur/'n behauptet,
er se/' e/'n Gehe/'mf/'p der Vogue.
A//es andere /'st /'hm g/e/'ch.
Er we/'ss von n/'chfs.

Chr/'sf/'ne Wösf//'nger

Die Eidg. Kommission
für Frauenfragen
befürwortet BV-Totalrevision
In ihrer Vernehmlassung zum Verfassungs-
entwurf der Expertenkommission Furgler
kommt die Eidg. Kommission für Frauen-
fragen zum Schluss, die Totalrevision der
Bundesverfassung sei wünschbar. Sie
führt aus:
Der Verfassungsentwurf (VE) der Experten-
kommission hat in Frauenkreisen ausseror-
dentlich grosses Interesse gefunden. Ohne
Übertreibung darf gesagt werden, dass
noch nie ein politisches Dokument ein so
starkes Echo bewirkt, so lebhafte Diskus-
sionen ausgelöst hat, wie der VE. Dies
darf gewiss grundsätzlich als günstiges
Zeichen für das Unternehmen Totalrevision
gedeutet werden, auch wenn schon nur
die Existenz des VE bei einzelnen Gruppen
Illusionen ausgelöst haben mag, was die
Chance und den Zeitplan der Verwirkli-
chung einer gesamten Erneuerung des
Grundgesetzes angeht. Auf jeden Fall set-
zen viele Frauen grosse Hoffnung auf eine
Totalrevision.
Die Kommission hält eine Totalrevision der
Bundesverfassung (BV) für wünschbar. Die
soziale und wirtschaftliche Ordnung unse-
res Landes ist einem tiefgreifenden und ra-
sehen Wandel unterworfen. Für die Bewäl-
tigung der Probleme ist zwar das Instru-
mentarium zum grössten Teil vorhanden.
Es muss aber komplettiert und ins Be-
wusstsein gerufen werden. In der Tat klaf-
fen das, was in der Verfassungsurkunde
geschrieben steht, und das, was durch
Anwendung und Auslegung aueb oder erst
eigentlich das Verfassungsrecht ausmacht,
weit auseinander. Es ist angezeigt, die
Spalte zu füllen.

4


	Gegenvorschlag zur Gleichberechtigungsinitiative

